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Wasserkraftanlage "Böbrachmühle" am Rothbach, Gemeinde Böbrach, Landkreis Regen, von Herrn
Konrad Mülier, Poschinger Hütte 5, 93471 Arnbruck
Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege

Sehr geehrte Frau March!,

mit dem Schreiben vom 15.06.2023 bitten Sie um Stellungnahme zu den von Herrn Konrad Müllerin der An
lage beigefügten konsolidierten Antrags- und Pianunterlagen zur Wasserkraftanlage „Böbrachmühle". Gemäß
Gerichtsbeschluss vom 21.11.1022 sollen die Fachstellen eine abschließende Bewertung auf Grundlage der
vorliegenden Unterlagen abgeben.

Grundsätzlich ist die Vorlage von aussagekräftigen und vollständigen Unterlagen durch Fachplaner erforder
lich, welche sämtliche Auswirkungen auf die Umwelt (Schutzgüter UVF, FFH-Gebiet, geschützte Biotope, be
sonders und streng geschützte Arten) betrachtet und auf deren Grundlage fundierte und datenbasierte Ver-
meidungs- oder Ausgleichsmaßnahmen berücksichtigen. Da dies beim vorliegenden Vorhaben, insbesondere
In Bezug auf die Aquatik, nicht vollumfänglich erfolgt ist und aus naturschutzfachlicher Sicht nicht mit hinrei
chender Sicherheit ausgeschlossen werden kann, dass die Umsetzung und der Betrieb der Wasserkraftan
lage negative Auswirkungen auf die Umwelt zur Folge haben, werden Defizite durch zusätzliche Vorgaben
und Auflagen reduziert und soweit möglich behoben.

Nach UVPG § 9 Abs. 1 Satz 1 musste für den Ausbau der Wasserkraftanlage eine allgemeine Vorprüfung im
Einzelfall (Anlage 1, Punkt 13.14) durchgeführt. Auf der Basis der allgemeinen Vorprüfung konnten negative
Auswirkungen auf die Umwelt nicht ausgeschlossen werden, weswegen eine Umweltverträglichkeitsprüfung
gemäß § 9 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 durchgeführt werden musste. Auf Grundlage der Unterlagen zur UVP und der
vorliegenden Planung, welche die Auswirkungen auf die Schutzgüter nicht vollumfänglich bearbeitet und de
ren Aussagen teilweise nicht nachvollziehbar sind, muss weiterhin davon, ausgegangen werden, dass der Um
bau der Wasserkraftanlage und auch deren Betrieb zu unmittelbaren und mittelbaren Auswirkungen auf die
Schutzgüter gemäß § 2 Abs. 1 UVPG führt.

Die Wasserkraftanlage Böbrachmühle befindet sich am Rothbach ca.-1,6 km fiussaufwärts des FFH-Gebietes
„Oberlauf des Schwarzer Regen mit Nebenbäche" und könnte sich indirekt auf die Bestände und die Be
standsstruktur von maßgeblichen Bestandteilen des Schutzzwecks (wertgebende Fischarten) auswirken.
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Folgende Schutzgüter und Erhaltungsziele des FFH-Gebietes könnten indirekt von der Maßnahme betroffen-
sein: ' • . .

Arten (Anhang 2 FFH-Richtünie):

Donau-Neunauge {Eudontomyzon viadykovi)
Fiussperlmuschei {Marg'aritifera margaritifera)
Groppe {Cottas gobio)
Grüne Keiijungfer {Ophipgomphus cecilia)
Huchen {Hucho hucho)

Grundsätzlich Ist gemäß § 34 BNatSchG.vor der Zulassung oder Durchführung eines Vorhabens die Ver
träglichkeit mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes „Oberlauf des Schwarzer'Regen mit Nebenbäche"
zu überprüfen und abzuschätzen ob das Vorhaben zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen kann. Da- •
bei sind auch Projekte zu betrachten, die wie in diesem Fall zwar außerhalb des Schutzgebietes liegen, aber
in dieses hineinwirken könnten; Aus diesem Grund musste eine FFH-Verträglichkeitsvorabschätzung durch- .
geführt werden. Auf Grundlage der Planunterlagen zur Wasserkraftanlage ist weiterhin nicht auszuschließen,
dass erhebliche Beeinträchtigung des FFH-Gebietes auf dessen Erhaltüngsziele oder den Schutzzweck
maßgeblichen Bestandteilen (bezüglich Aquatik), durch die Wasserkraftanlage und deren Betrieb verursacht
werden.

Nach der Bewertung des ökologischen Zustande nach EU-Wasserrahmenrlchtlinie, wird der Rothbach ent
sprechend den Qualitätskom'ponenten insgesamt als „mäßig" eingestuft. Demzufolge ist neben dem Ver
schlechterungsverbot, im Genehmigungsverfahren, das Verbesserungsgebot zu beachten. ZurVerbesse^
rung des Zustande werden verschiedene Maßnahmenvorschläge genannt (z.B. Verbesserung der Durch
gängigkeit, Fischschutz, Erhöhung und Sicherung der Dotation in der Ausleitungsstrecke). Die Erreichung
einer entsprechenden Verbesserung hängt allerdings wiederum maßgeblich von der konkreten Gestaltung
und Umsetzung der baulichen Anlagen und den konkreten Vorgaben zurh Betrieb der Wasserkraftanlage ab.

Naturschutzfachlich wird davon ausgegangen, dass bei fach- und sachgerechter Umsetzung und unter Be
rücksichtigung verschiedener angepasster Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen das Vorhaben zu
einer Verbesserung des Gewässerzustands beitragen könnte und, verschiedene negative Auswirkungen durch
die Planung und Umsetzung von weiterführenden Vermeidungsmaßnahmen verhindert werden könnten. Ob
eine Verbesserung erreicht wird," hängt allerdings maßgeblich von der Gestaitung-der baulichen Anlagen (z.B.
Funktionsfähigkeit Fischtreppe, Verhältnisse Restwasserstrecke. Gestaltung Einleitungsstelle, Leitströmung)
und von der Art und Weise des.Betriebs (z.B. Dotierung Restwasserstrecke) ab. Dies wurde bei der Antrag
stellung und der Erarbeitung der Unterlagen nicht vollumfänglich abgearbeitet.

Aus diesem Grund wird versuchfdie Defizite in der Planung durch näturschutzfachliche Auflagen und Vorgä
ben zu ergänzen und auszubessern, so dass nach Möglichkeit durch das Vorhaben verursachte absehbare
Wirkungen (FFH-Gebiet, SchutzgüterUVP) vorrangig verhindert und gegebenenfalls im Rahmen des Betriebs
auftretende Mängel kurzfristig behoben werden können. Defizite.bei der ümsetzung der Umbaumaßnahmen
infolge der Mängel in den Plänungsunterlagen und daraus resultierende negative Folgen bei Umsetzung und
Betrieb der Anlage, müssen zwingend, kurzfristig durch bauliche Änderungen angepasst werden.
Dadurch kann eine Durchgängigkeit zumindest langfristig gewährleistet werden und Schutzmaßnahmen für
aquatische und terrestrische Lebensgemeinschaften im und am Rothbach vor Beeinträchtigungen geschützt
werden. . . ■ .

Aus naturschutzfachlicher Sicht sind folgende Auflagen im Genehmigungsbescheid zu berücksichtigen:

1. Das Niedrigwassergerinne zur Fischaufstiegshilfe rnuss adäquat mit Restwasser dotiert werden, so
dass sämtliche relevante Fischarten (Huchen, Bachforelle, Äsche, Koppe) die Fischwanderhilfe auffin
den und durchwandern könrien. .

Die Auffindbarkelt der Fischaufstiegshilfe muss durch eine möglichst optimale Dotierung mit Restwas
ser und durch eine angepasste Gestaltung deS Gerinnes zur Fischaufstiegshilfe mit notwendiger Leit
strömung stetig gewährleistet werden.

1.1 Die Restwassermenge von 400 l/sist zu diesem Zweck vollständig und stetig über die Fischaufstiegs
hilfe abzugeben.



0  Ein adäauater Restwassersabfiuss des (400i/s) über das bestehende Gewässerbett muss dauerhaft
sichergestellt werden, um die Durchwanderbarkelt für sämtliche relevante Fischarten durchgehend zu
Ge'^ebenLtfalls sind auf Grundlage der MonItorIngergebnisse (siehe Auflage 2.) mpderate bauliche An-palsungen im ̂  Gewisserabschnittes erfcrderllch, ohne die
Gewässerbettes zu verändern. Dabei sind die Ansprüche des relevanten Fischartenspektrums in Bezug
auf dIe GerInneausprägung und die Strömungsverhältnisse (z.B. Gerinnequerschnitt, mittlere und ma-
ximale Fließgeschwindigkeit, maximale Abkurzhöhen) zu berücksichtigen.

Untersuchungszelträum muss sich Jeweils über ein gesamtes Jahr erstrecken Die Untersuo^^^
von einem Fachbüro durchzuführen (Nachwels Referenzen). Die Auswahl des Ff^libüros und d e Un
tersuchungsmethoden sind vorab mit der Fachberatung für Fischerei und der unteren Naturschutzbe- ■
hörde abzustimmen.

Im Monitoringprogramm sind Insbesondere Aspekte zu bearbeiten.

a) Reicht die Restwassermenge aus und Ist die notwendige Leltströmurig vorhanden, um A"'"
flndbarkelt zu ermöglichen. Bei der Untersuchung Ist sowohl das zwischen
und Elnläuf der Wasserräder (Mühl- und Sägewasserrad) als auch die gesamte Restoasserstre

. cke zu betrachten. Diese Untersuchung Ist methodisch mittels Telemetrie umzusetzen.

bl Sind die Gerinne zur Flschaufstlegshllfe und die Restwasserstrecke bis zur Einleitung des Unter-
' wasstkanals mit der Restwassermenge (4001/s) ausreichend mit Wasser dotiert bauliche Änderungen notwendig sind, um eine Durchgängigkeit zu gewährleisten.

c)welche Flscharten durchwandern die Flschaufstlegshllfe. Welche Auswirkungen hat die Erweite-
rung des Nutzungsumfanges auf die dort vorkommenden Fischpopulationen.

Die Untersuchungen haben unter Einhaltung der EN 14011,sowie der übllctien
Fischerelllohe Untersuchungen (z.B. VDFF (20G0), Heft 13, Fischereilicne Untersuchungsmethoden in
Fließgewässern) zu erfolgen.

2 1 Die Gutachten mit den Monitoringergebnissen {einschiießiich Fotodokumentation) sind dem Landrats
amt Regen jeweils am Ende des Untersuchungszeitraumes vorzulegen.

2 2 ■ Sollten Mängel festgestellt werderi' bzw; eine Funktionsfähigkeit nicht gegeben sein, so ist dies sofortnach Kenntnisnahme durch den Betreiber derWasserrechtsbehörde anzuzeigen.

2-3 ■ Der Betreiber Ist verpflichtet Innerhalb von 3 Monaten hach Kenntnis des Mangels ein Umsetzungsplan
zur BeSg des Mangels vorzulegen, welcher von einem Fachbüro (Nachweis Referenzen) erstellt ,
wurde. DleTuswIhl des Fachbüros ist vorab mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.

? 4 sälte entsorechend den Ergebnissen des Monitorings die Flschaufstlegshllfe nicht funktionleren oder
LnsHaeSoel au^ die notwendigen baullchen-Änderungen (Gestaltung Gerinne zur Fisch-
aufstiegshiife Fehlleitung, Passierbarkeit) unter Begleitung durch eine ökologische
zusetzen. Die Umsetzung Ist beim Landratsamt 3"^®^®«®;,°'®

■  Kurzbericht textlich und fotografisch zu dokumentieren und der Wasserrechtsbehörde vorzulege .

3  Der Einstieg für wandernde Fische in die Restwasserstrecke an der Einleitungsstelle des Unterwasser-
•. kanals und In der Restwasserstrecke zur Fischtreppe muss möglich sein und ^*3^

hältnlsse (Leitströmung, konkurrierende Strömungen) müssen geeignet sein, so dass eine Fernleitung
von aufsteigenden Fischen zwingend vermieden wird.

. 3.1 Eine Einwanderung In den Mühl- und Sägeradgraben, sofern Räder betrieben werd^
Unterwasserkanal Ist zwingend zu vermelden und durch geeignete bieten
eine Fernleitung auszuschließen Ist In der Restwasserstrecke eine gut dotierte Leitströ.mung zu bieten
(ausreichend Restwasser, ggf. Bau eines naturnah gestalteten Mindest- oder.Mittelwassergerinnes im
Gewässerbett). , -



3.2 Ein Einschwimmen in den Mühl- und SSgeradgraben ist durch einen Absturz von mind. 0 35 m Höhe
direkt an der Mundung ZU verhindern. üi i »uuc

rhPnH^rfp^Pir ist sicherzustellen. Der Zulaufrechen zum SSgewasserrad istentspre-hend der Planung auf einen Stababstand von d=15 mm auszurichten. Unterstrom des Spülgerinnes
wird ein weiterer Rechen in .spitzwInklinger Anordnung eingebaut. ■

4.1 Fischen ist die Abwärtswanderung stetig zu ermöglichen.
Sägewasser-räder betrieben werden, Ist dies über das Spülgerinne (Spülschütz) vor dem Sä-

S  ermöglichen. Hierzu Ist das Schütz des Sägewasserrades innerhalb des Sägewässer-
i Pin Oberstrom, bis auf Höhe des Wehrs, zu versetzen. In Verlängerung des Schütz
bunden is" Richtung Wehr zu führen, welche an das Gerinne zur Fischtreppe ange-

^  7m Geschiebe Im Gewässer ist übergeeigriete Maßnahmen zu gewährleisten.Zu diesem Zweck soll der Geschiebetransport automatisierte Öffnung der Schleuse erfolgen. Diese ist
bei Hochwasser zu öffnen und somit bei höheren Abflüssen (mInd. 3 x MQ) erfolgen.

5.1 Der Geschiebetransport Ist mittels Kurzbericht im Rahmen des Monitorings nachzuweisen. Sollte der
Geschiebetransport von groben Geschiebe nicht funktionleren, so Ist die Anlage nachzurösten.

®  zunspeziellen artenschutzrechtlichen Prüfung vom 12.06.2014 (Vorkehrungen zur
Fi'I^pLrf 2ur Sicherung der kontinuierlichen ökologischenFunktionalität (Punkt 3. 2))-sind die Maßnahmen als Aufläge zum Bestandteil derwasserrechtlichen Ge
nehmigung zu rnachen und umzusetzen.-

^  diP Ausgleich (AI) aus der Umweltverträglichkeltsstu-
Hunn^mw A 7.3.1) einschließlich der Planunterlage zur Vermeidung und zum Ausgleich vom 05.12.2014 sind zum Bestandteil derwasserrechtlichen Plangenehmi
gung zu machen und umzusetzen.

Die Umsetzung der Maßnahme ist von einer qualifizierten Fachkraft (ökologische Baubegleltunq) zu
überwachen (Verrrieidungs- und Minimierungsmaßnahme..CEF-Maßnahmen, Bescheidsauflagen).
Grundsätzlich sind sämtliche Maßnahmen umzusetzen und alle relevanten bzw. kritischen Arbelts-
schritte von der ökologischen Baubegleitung zu überwachen.

Die ökologische Baubegleltung ist von einem Fachbüro durchzuführen (Nachwels Referenzen) Die
Auswahl des Fachbüros Ist vorab mit der unteren Naturschutzbehörde abzustimmen.
Die Untere Naturschutzbehörde ist regelmäßig über die fach- und sachgerechte Umsetzung der Bau-

o  Umsetzung der Vermeldungs- und MInimierungsmaßnahmen und derCEF-Maßnahmen zu Informieren. Zu diesem Zweck sind für die verschiedenen Bauabschnitte mlndes-
- tens drei Kurzberichte während der Bauphase und einem nach Abschluss der Umsetzung vorzulegen.

Gemäß § 17 Abs. 5 BNatSchG wird eine Sicherheitsleistung In Höhe von 50.000,00 €, welche den vo
raussichtlichen Kosten für die Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahme entspricht. Dies ist erforderlich um
die Erfüllung der Verpflichtungen nach § 15 BNatSchG zu gewährleisten
Auf Sicherheitsleitungen sind die §§ 232 bis 240 BGB anzuwenden

7.1

Mit freundlichen Grüßen
' •

hwalgel
Fachreferentinför
Naturschutz und Landschaftspflege


